
ZBB 2001, 36
BGB § 138
Keine Sittenwidrigkeit bei im Vergleich zu BGH-Vorgaben um 100 % überhöhtem Aufhebungsentgelt für
vorzeitige Beendigung eines Darlehensvertrages

LG Weiden, Urt. v. 21.09.2000 – 1 O 614/00 (rechtskräftig), EWiR 2000, 1137 (Rösler)

Leitsatz:

Auch bei einem um ca. 100 % überhöhten Aufhebungsentgelt im Vergleich zu den Vorgaben des
Bundesgerichtshofs ist im Falle einer Aufhebungsvereinbarung bezüglich eines grundpfandrechtlich
gesicherten Darlehensvertrages ein Verstoß gegen die guten Sitten gemäß § 138 Abs. 1 BGB nicht erkennbar.
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